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Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Sonstige Planzeichen

des Bebauungsplanes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
angrenzender Bebauungspläne

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Bäumen und Sträuchern  -  öffentlich  -
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bau-
ordnung (NBauO) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textli-
chen Festsetzungen sowie den nachstehenden örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, in der Sitzung am 
17.03.2015  als Satzung beschlossen. 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
1. Gemäß § 31 (1) BauGB kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde von der 

Zahl der Vollgeschosse eine Ausnahme um + 1 Vollgeschoss zulassen, wenn die festgesetzten Traufen-
und Firsthöhen eingehalten werden. Diese Ausnahme gilt nicht für Gebäude mit Staffelgeschoss (Definition 
Staffelgeschoss siehe Ziffer 2 der gestalterischen Festsetzungen). 

 

2. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte der fertigen, das Bau-
grundstück erschließenden Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes 
an der Straßenseite 0,50 m nicht überschreiten. 

 

3. Die Traufenhöhe, gemessen von Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden bis zum Schnittpunkt der Au-
ßenkante des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Dachhaut, darf 4,50 m nicht überschreiten. Gebäude 
mit Staffelgeschoss (Definition Staffelgeschoss siehe Ziffer 2 der gestalterischen Festsetzungen) sind von 
dieser Traufhöhenbegrenzung ausgenommen. 

 

4. Die Firsthöhe wird auf maximal 10,00 m, für Gebäude mit Staffelgeschoss (Definition Staffelgeschoss siehe 
Ziffer 2 der gestalterischen Festsetzungen) auf maximal 9,00 m über Oberkante fertiger Erdgeschossfuß-
boden festgesetzt. Bei Pultdächern darf die Oberkante Dachhaut maximal 8,00 m über Oberkante Erdge-
schossfußboden liegen. 

 

5. Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO müssen grundsätzlich einen Mindest-
abstand von 3,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. 

 

6. Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig. 
 

7. Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind auch ausnahmsweise unzulässig. 
 

8. Die Grundflächenzahl darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie den baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 50 % überschritten werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden:  
Stellplätze und Zufahrten sind ganzheitlich wasserdurchlässig zu befestigen, z. B. mit breitfugig verlegtem 
Pflaster oder Rasengittersteinen (mit mindestens 25 % Fugenanteil) oder Schotterrasen.  

 

9. Das anfallende und durch Immissionen als wenig belastet geltende Niederschlagswasser von Dachflächen 
muss oberflächig auf dem jeweiligen Grundstück versickert werden. Das auf den privaten befestigten Au-
ßenflächen anfallende Oberflächenwasser muss - soweit wie möglich und dies die Untergrundverhältnisse 
zulassen - auf den jeweiligen Grundstücken oberflächig versickert werden. Die Errichtung eines Speichers 
und die Entnahme von Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. 

 

10. Je angefangene 150 m² öffentlicher Verkehrsfläche ist innerhalb der Verkehrsfläche ein hochstämmiger 
Laubbaum zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 14 cm). 

 

11. Je angefangene 350 m² Baugrundstück ist auf dem Baugrundstück mindestens ein hochstämmiger Laub-
baum zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 14 cm). 

 

12. Bei den Einzelbäumen und in den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind nur standort-
gerechte heimische Gehölze gemäß der Liste im Umweltbericht zulässig.  

 
G E S T A L T E R I S C H E     F E S T S E T Z U N G E N  (Örtliche  Bauvorschriften) 
1. Die Dachausbildung der Hauptdächer muss als Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Mansard- oder Pultdach 

erfolgen. Bei Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und Mansarddächern ist eine Dachneigung von mindestens 30° 
einzuhalten. Bei Pultdächern muss die Dachneigung mindestens 18° betragen. Die festgesetzte Gradzahl 
der Dachneigung gilt bei Walm- und Krüppelwalmdächern nur für die längere Traufenseite. Bei Mansard-
dächern ist oberhalb der Mansardlinie (Oberdach) ebenfalls eine geringere Dachneigung zulässig. Garagen 
gem. § 12 BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO können auch mit Flachdach errichtet werden. 

 

2. Gebäude mit Staffelgeschoss sind zulässig. (Definition Staffelgeschoss: Staffelgeschoss ist ein oberes Ge-
schoss, welches gegenüber dem darunterliegenden Geschoss zurückspringt bzw. im Umfang verringert ist 
und eine kleinere Grundfläche aufweist.) 

 

3. Einfriedungen sind im Vorgartenbereich in einer Tiefe von 3,0 m parallel der nächstliegenden öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche nur bis maximal 0,80 m über Straßenoberkante zulässig. 

 
Schapen, den  17.03.2015 
 
...............................................   ............................................. 
Bürgermeister      Gemeindedirektor 
 

 
 
BEBAUUNGSPLAN  NR.  27  „AM  HARKENBERG  -  TEIL  III“ 
 
- MIT  BAUGESTALTERISCHEN  FESTSETZUNGEN -  
 
G E M E I N D E     S C H A P E N 
 
SAMTGEMEINDE  SPELLE  /  LANDKREIS  EMSLAND 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner 
Sitzung am  04.06.2013  die Aufstellung des Bebauungs-
plans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am  28.10.2013  ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 
 
Schapen, den  08.04.2015   
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektor  

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) des Bebau-
ungsplans ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  15.04.2015  
im Amtsblatt für den Landkreis Emsland bekannt gemacht 
worden. Der Bebauungsplan ist damit am  15.04.2015  
rechtsverbindlich geworden. 
 
Schapen, den  27.04.2015   
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektor  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner 
Sitzung am  14.10.2014  dem Entwurf des Bebauungs-
plans und der Entwurfsbegründung zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  
24.11.2014  ortsüblich bekanntgemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Entwurfsbe-
gründung haben vom  02.12.2014  bis einschl.  
02.01.2015  gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgele-
gen. 
 
Schapen, den  08.04.2015   

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften (Beachtlichkeit gemäß §§ 214 und 215 
BauGB) beim Zustandekommen der Bebauungsplanände-
rung nicht geltend gemacht worden. 
 
Schapen, den  .................... 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektor  

 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan - mit bau-
gestalterischen Festsetzungen - nach Prüfung der Beden-
ken und Anregungen (§ 3 Abs. 2 BauGB) in seiner Sit-
zung am  17.03.2015  als Satzung gem. § 10 Abs. 1 
BauGB sowie die Begründung beschlossen. 
 
Schapen, den  08.04.2015   
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektor  

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 23.07.2014 / 20.08.2014 / 02.09.2014 / 
  15.01.2015 

 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
 Vermessung- und Katasterverwaltung 
 © 2014 
  
Landkreis Emsland 
Gemeinde: Schapen 
Gemarkung:  Schapen 
Flur: 8 
Maßstab: 1 : 1.000 
Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen 
Vermessungswesens sind nach §5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwer-
tung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur 
mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. 

 
Antragsbuch Nr.: L4-152/13 

(bei Rückfragen bitte angeben) 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom 04.07.2013). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bilden-
den Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Lingen (Ems), den 

 
Landesamt für Geoinformation und  
Landesvermessung Niedersachsen  

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen 
- Katasteramt Lingen - 

 
(LS)  

 
 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N  
1. Aufgrund der räumlichen Nähe des Plangebietes zur Altablagerung „Schapen, Borken“ (Anlagen-Nr. 

454 408 417) sind folgende Auflagen zu beachten: 
- Evtl. erforderliche Grundwasserhaltungen bei Tiefbauarbeiten sind vorab mit dem Landkreis 

Emsland, Fachbereich Umwelt, abzustimmen und sachverständig zu begleiten und zu überwachen. 
- Eine Grundwasserentnahme innerhalb des Plangebietes zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser 

ist unzulässig. Die Trinkwasserversorgung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen. 
- Eine Grundwasserentnahme im Plangebiet zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser ist nur 

zulässig, wenn dieses Wasser vorher auf mögliche Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht 
und eine gefahrlose Nutzung durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird. 

 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdge-
schichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung tieri-
schen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) frei-
gelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmallschutzgesetzes (NDSchG) meldepflich-
tig und müssen der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland unverzüglich gemeldet werden.  
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 des NdSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fort-
setzung der Arbeit gestattet. 

 

3. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist auf der Umsetzungsebene (der Realisierung der 
Bauvorhaben) sicherzustellen. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten soll z. B. die Beseitigung von Gehölzbeständen und etwaigen Feuchtbiotopen ausschließlich 
in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. erfolgen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. Erhebliche 
Beeinträchtigungen der Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen können so weitgehend vermieden 
werden. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob andere Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen infrage 
kommen oder ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 BNatSchG beantragt werden müssen. 

 
 
H I N W E I S E 
1. Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden 

und Unfälle vermieden werden. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der 
erdverlegten Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten. 

 

2. Bei der Versickerung des anfallenden nicht belasteten Oberflächenwassers auf den Grundstücken ist 
das DWA-Regelwerk (Arbeitsblatt DWA-A 138, Merkblatt DWA-M 153) zu beachten. 

 

3. Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten/Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen Brandschau des Land-
kreises Emsland ist zu beachten. 

 

4. Im Umfeld des Plangebietes bestehen landwirtschaftliche Betriebe und Nutzflächen, aus denen es zeit-
weise auch im Zuge der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu Geruchs-, Staub- und Geräuschimmissi-
onen kommen kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

5. Die Anwohner von Stichstraßen/Wohnwegen ohne Wendeplätze bzw. mit Wendeplätzen, deren Durch-
messer weniger als 18 m beträgt, müssen ihre Abfallbehälter am Tage der Müllabfuhr an den ordnungs-
gemäß von Abfallsammelfahrzeugen zu befahrenden Straßen zur Abfuhr bereitstellen. 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748). 
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548). 
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 22.07.2011 (BGBl I S. 1509). 
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434). 
 

Niedersächsische Bauordnung - NBauO - vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46). 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.07.2014 (Nds. GVBl. S. 206). 
 


